
Schwanger Beschäftigungsverbot NRW Gehalt nach
Ref
Beitrag von „Anna Lisa“ vom 6. Januar 2018 15:50

Wenn die etwas berechnet hätten, hätte ich doch eine Abrechnung bekommen müssen. Habe
ich aber nicht.

Wenn ich 1 Woche vorher mit einem höheren Deputat angefangen hätte, hätte ich auch ab
diesem Zeitpunkt mein höheres Gehalt bekommen, auch während des BVs. Ist doch während
einer Krankschreibung auch so. Zumindest bei Beamten in NRW.

Die entsprechenden Bestimmungen lauten: Die Beamtinnen erhalten weiterhin ihre Bezüge.

Die Bezüge sind aber die, die man aktuell bekommt. Nicht der Durchschnittsverdienst
vergangener Monate.

So war es bei mir und bei allen meinen schwangeren Kolleginnen.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/45088-schwanger-besch%C3%A4ftigungsverbot-nrw-gehalt-nach-
ref/?postID=423900#post423900

https://www.lehrerforen.de/thread/45088-schwanger-besch%C3%A4ftigungsverbot-nrw-gehalt-nach-ref/?postID=423900#post423900
https://www.lehrerforen.de/thread/45088-schwanger-besch%C3%A4ftigungsverbot-nrw-gehalt-nach-ref/?postID=423900#post423900

